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Prinzip der „Piet�t“ –
Begr�ndung der (begrenzten)
Schutzw�rdigkeit
fr�her Embryonen

In Deutschland wird das therapeutische
Klonen (bzw. das „Forschungsklonen“) mit
menschlichen Zellen �berwiegend als mo-
ralisch unzul�ssig abgelehnt. Angesichts des
hohen Ranges der Forschungsfreiheit in ei-
ner freiheitlichen Gesellschaft m�ssen For-
schungsverbote aufgrund moralischer Vor-
behalte allerdings gut begr�ndet sein. Nicht
die Freiheit, sondern die Einschr�nkung der
Freiheit ist begr�ndungspflichtig. Man muss
deshalb fragen: Sind die moralischen Argu-
mente gegen das therapeutische Klonen
stark genug, um die Zul�ssigkeit des Ver-
fahrens grunds�tzlich in Frage zu stellen?

Die h�ufigsten gegen das therapeutische
Klonen vorgebrachten moralischen Argu-
mente scheinen mir diesem Anspruch nicht
gerecht zu werden. Sie machen vielmehr von
Voraussetzungen Gebrauch, die man be-
streiten kann und die im Zusammenhang
anderer und weniger neuartiger medizini-
scher Verfahren in der Regel auch bestritten
werden.

Das gilt zun�chst f�r das insbesondere in
der politischen Debatte h�ufig vorgebrachte
Schiefe-Ebene-Argument, nach dem die Zu-
lassung des therapeutischen Klonens den
„Einstieg“ in das reproduktive Klonen von
Menschen bedeuten k�nnte und damit die
Gefahr einer nicht mehr aufzuhaltenden
moralischen Katastrophe heraufbeschw�rt.
Abgesehen davon, dass dieses Argument
voraussetzt, dass das reproduktive Klonen
seinerseits bedingungslos moralisch unzu-
l�ssig ist (was mir nicht ausgemacht
scheint), ist dieses Argument schon deshalb
problematisch, weil es sich selbst pragma-

tisch widerlegt. Die Voraussetzung, dass eine
einmal in die Welt gesetzte Praxis gewisser-
maßen naturw�chsig und unkontrollierbar
ausufert, wird bereits durch dieses Argu-
ment selbst – und die Tatsache, dass �ber
das therapeutische Klonen �berhaupt mit
Gr�nden debattiert wird – in Frage gestellt.
Es sind Gr�nde und nicht nur Ursachen, aus
denen in Deutschland etwa die In-vitro-
Fertilisation und die somatische Genthera-
pie zugelassen und die Leihmutterschaft
sowie die Keimbahnintervention verboten
sind. Das eine zieht nicht mit naturhafter
Notwendigkeit das andere nach sich. Die
Gr�nde, die f�r das therapeutische Klonen
sprechen, sprechen nicht zugleich auch f�r
das reproduktive Klonen, und die Gr�nde,
die gegen das reproduktive Klonen spre-
chen, sprechen nicht zugleich auch gegen
das therapeutische Klonen. Durch eine po-
tenzielle Praxis des therapeutischen Klonens
w�rde keinem Menschen geschadet und
m�glicherweise vielen genutzt. Die Beden-
ken gegen das reproduktive Klonen beziehen
sich prim�r auf das Sch�digungspotenzial
f�r den potenziell geklonten Menschen.
Dieses ist zumindest beim Verfahren des
Kerntransfers so betr�chtlich, dass es nicht
nur die Anwendung, sondern auch die Er-
forschung beim Menschen unvertretbar er-
scheinen l�sst. Aber beim therapeutischen
Klonen entfallen diese Bedenken, da bei
diesem Verfahren kein Mensch, sondern
menschliche Zellen und Gewebe entstehen.
Der im Zuge des therapeutischen Klonens
erzeugte menschliche Embryo mag durch
die Entnahme von Stammzellen aus der in-
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neren Zellmasse gesch�digt werden, ihm
wird aber in keinem vern�nftigen Sinne ge-
schadet, so wie einem Menschen, der aus
einem reproduktiven Klonen hervorgeht,
durch dieses Verfahren hinsichtlich seiner
Gesundheit und seiner psychosozialen Ent-
wicklungschancen geschadet wird.

Ist das therapeutische Klonen moralisch
unzul�ssig, weil es die Menschenw�rde
des mit diesem Verfahren k�nstlich er-
zeugten menschlichen Embryos verletzt?
Zweifellos ist auch der k�nstlich erzeugte
fr�he menschliche Embryo ein spezifisch
menschliches Wesen. Dieses Wesen w�rde
durch das therapeutische Klonen in gewisser
Weise zum „bloßen Mittel“ gemacht. Es
w�rde nicht nur als Reservoir von Stamm-
zellen behandelt, sondern auch von vorn-
herein zu keinem anderen Zweck erzeugt.
Der Embryo w�rde von Anfang als Mittel
und nicht als „Selbstzweck“ behandelt und
insofern in einem radikalen Sinn instru-
mentalisiert.

Es fragt sich allerdings, ob eine solche
radikale Instrumentalisierung in jedem Fall
und unabh�ngig von Zielen und Umst�n-
den der Instrumentalisierung als unzul�ssig
gelten muss. Auch wenn man nicht so weit
geht, dem fr�hen menschlichen Embryo
jede Schutzw�rdigkeit abzusprechen, son-
dern ihm Schutzw�rdigkeit sowohl im Sinne
des Lebensschutzes als auch im Sinne des
Schutzes vor Instrumentalisierung zuge-
steht, heißt das nicht, dass diese Schutz-
w�rdigkeit so kategorisch gilt, dass sie jede
Form von Instrumentalisierung ausschließt.
Ein nichtkategorischer, sondern bedingter
und je nach Entwicklungsstadium abgestuf-
ter Schutz entspricht weit verbreiteten
Plausibilit�ten jedenfalls sehr viel besser
als ein absoluter Schutz. Nur wenige gehen
ernstlich davon aus, dass dem fr�hen Emb-
ryo Menschenw�rde und Lebensrecht in
demselben Sinn und mit derselben Intensit�t
zukommen wie dem geborenen, empfin-
dungs- und interessenf�higen Menschen.
Eine schwache und nach dem Entwick-
lungsstadium abgestufte Schutzw�rdigkeit
entspricht auch der faktischen Rechtslage
besser als ein absoluter Schutz. K�me dem

fr�hen Embryo dieselbe Art von Men-
schenw�rde zu wie dem geborenen Men-
schen, d�rfte der Embryo nicht aufgrund
erwarteter psychischer Belastungen der
Mutter abgetrieben oder mit der „Spirale“
an der Einnistung in der Geb�rmutter ge-
hindert werden. Auch die bestehende Praxis
der In-vitro-Fertilisation w�re nicht zu
rechtfertigen. Denn hier werden, um die
Chancen einer Einnistung eines Embryos
und der Entwicklung eines Kindes zu erh�-
hen, gew�hnlich drei Embryonen gleichzei-
tig erzeugt und eingepflanzt. W�ren Em-
bryonen Tr�ger von Lebensrecht und Men-
schenw�rde im Vollsinn, w�re dieses Vor-
gehen ein unzul�ssiges russisches Roulett,
bei dem das Leben vieler f�r die Chance,
dass sich ein einziges weiterentwickelt, un-
zul�ssig geopfert wird.

Die gradualistische Auffassung einer mit
dem Entwicklungsstadium zunehmenden
Schutzw�rdigkeit des menschlichen Em-
bryos w�re nur dann als popul�res Vorurteil
abzutun, das einer genaueren Betrachtung
nicht standh�lt, wenn es �berzeugende Ar-
gumente f�r eine konstante, �ber die ge-
samte Entwicklung des Embryos gleichblei-
bende Schutzw�rdigkeit g�be. Solche Argu-
mente sind nicht in Sicht. Zwar weisen die
drei am h�ufigsten vorgebrachten Argu-
mente f�r eine konstante und vom Ent-
wicklungsstadium unabh�ngige Schutzw�r-
digkeit – das Potenzialit�ts-, das Identit�ts-
und das Einzigartigkeitsargument – die Be-
sonderheit auf, auf alle Stadien des Embryos
in gleicher Weise zuzutreffen und damit die
Konstanz der Schutzw�rdigkeit zu erzwin-
gen. W�re nur eines von ihnen �berzeugend,
w�rde sich daraus die konstante Schutz-
w�rdigkeit des menschlichen Embryos
zwanglos ableiten lassen. Diese Argumente
verm�gen jedoch kaum zu �berzeugen. Je-
des einzelne zieht vielmehr eine ganze Reihe
unannehmbarer Konsequenzen nach sich.

Problematisch an dem Potenzialit�tsar-
gument ist, dass wir es in allen anderen
Anwendungsf�llen als dem Anwendungsfall
Mensch zu Recht weit von uns weisen w�r-
den. Wir halten es in der Regel f�r unplau-
sibel, ein potenzielles x mit denselben
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Rechten und demselben Status auszustatten
wie das x, zu dem es sich normalerweise
oder g�nstigstenfalls entwickelt. Falls das
Potenzialit�tsargument aber �berhaupt gilt,
gilt es f�r alle potenziellen x gleichermaßen.
Einem Schmetterlingsei wird nicht deshalb,
weil es das Potenzial hat, ein Schmetterling
zu werden, der moralische Status eines voll
entwickelten Schmetterlings zugeschrieben.
Im Laufe seiner Entwicklung von der Potenz
zur vollen Aktualit�t durchl�uft ein Lebe-
wesen vielmehr ein Reihe unterschiedlicher
Stadien, die ihrerseits mit wechselnden
normativen Merkmalen verkn�pft sind.

Auch das Identit�tsargument hat schwer
annehmbare Konsequenzen. Kinder haben
nicht dieselben Rechte und Pflichten wie
die Erwachsenen, zu denen sie im Laufe der
Zeit heranwachsen. Stattdessen sind ihre
Rechte und Pflichten von ihrem Entwick-
lungsstand ebenso abh�ngig wie von den
von ihnen �bernommenen sozialen Positio-
nen und Rollen. Normative Eigenschaften
wie Schutzw�rdigkeit sind – wie die meisten
Werteigenschaften – superveniente Eigen-
schaften, die in Abh�ngigkeit von deskrip-
tiven Eigenschaften variieren. Wie einem
menschlichen Embryo nur einige der de-
skriptiven Eigenschaften zukommen, die
einem geborenen Menschen zukommen,
kommen ihm auch nicht notwendig diesel-
ben normativen Eigenschaften zu. Auch das
Argument, dass die Entwicklung des Em-
bryos zum Menschen kontinuierlich ist und
keine eindeutige Z�sur erkennen l�sst, ist
kein gutes Argument f�r eine konstante
Schutzw�rdigkeit, sondern allenfalls f�r eine
kontinuierlich zunehmende Schutzw�rdig-
keit.

Ebenso wenig �berzeugend ist das Argu-
ment der Einzigartigkeit: Nimmt man es
genau, sind alle Dinge dieser Welt indivi-
duell und einzigartig, einschließlich der
einzelnen Bl�tter eines Baumes (an denen
Leibniz sein Prinzip der Individualit�t de-
monstrierte). Die Tatsache, dass ein Wesen
einzigartig ist, kann deshalb kein gutes Ar-
gument f�r seine Schutzw�rdigkeit sein.
Andernfalls d�rften wir selbst Bl�tter nicht
zu anderen Zwecken als ihrem eigenen

�berleben und ihrem eigenen Wohl ge-
brauchen.

Keines der drei Argumente ist geeignet,
die konstante Schutzw�rdigkeit des Em-
bryos durch alle Entwicklungsphasen hin-
durch zu begr�nden und die gradualistische
Sichtweise, die dem faktischen gesellschaft-
lichen Umgang mit dem menschlichen
Embryo zugrunde liegt, in Frage zu stellen.

Ein weiteres Argument gegen das thera-
peutische Klonen bezieht sich auf die Tat-
sache, dass bei diesem Verfahren die Er-
zeugung der Embryonen von vornherein auf
die sp�tere Vernichtung der erzeugten Em-
bryonen abzielt, w�hrend dies bei der Ent-
nahme von Stammzellen aus bei In-vitro-
Fertilisationen �brig gebliebenen Embryo-
nen nicht der Fall ist. Bei der Gewinnung
embryonaler Stammzellen aus „�berz�hli-
gen“ Embryonen werden zwar ebenfalls
Embryonen instrumentalisiert. Aber dabei
handelt es sich um Embryonen, die zu re-
produktiven Zwecken und nicht zu For-
schungs- oder therapeutischen Zwecken er-
zeugt worden sind. Im Vordergrund steht
das Ziel der Geburt eines Kindes, nicht die
m�gliche Gewinnung von Stammzellen.

Es muss jedoch bezweifelt werden, ob der
Unterschied in der Intention das Gewicht
tragen kann, das ihm eine normative Diffe-
renzierung zwischen erlaubtem Erzeugen
von Embryonen zu reproduktiven Zwecken
und verbotenem Erzeugen von Embryonen
zu Forschungs- und therapeutischen Zwe-
cken aufl�dt. Erstens ist nicht zu sehen,
warum Forschungs- und therapeutische
Zwecke gegen�ber reproduktiven Zwecken
so eindeutig minderwertig sein sollen. Die
hinter diesen Intentionen stehenden Motive
sind gleichermaßen l�blich und anerken-
nenswert. Die Tatsache, dass medizinische
Forschung �berwiegend zuk�nftige und in
der Gegenwart noch unidentifizierte Perso-
nen zum Ziel hat, w�hrend medizinische
Behandlung auf identifizierte Personen zielt,
kann eine Mindersch�tzung von zukunfts-
orientierter Forschung gegen�ber gegen-
wartsorientierter Behandlung allenfalls ver-
st�ndlich machen, aber nicht begr�nden.
Zweitens geht das Argument von einem



idealisierten Bild der In-vitro-Fertilisation
aus. Bei der Erzeugung und der �bertragung
von drei Embryonen in den Uterus wird
keineswegs intendiert, dass sich jeder ein-
zelne der �bertragenen Embryonen zu ei-
nem Kind entwickelt. Intendiert wird viel-
mehr, dass sich mindestens einer der Em-
bryonen zu einem Kind entwickelt. Die In-
tention zielt auch in diesem Fall nicht auf
das Leben und das Wohl des einzelnen er-
zeugten Embryos.

Ich meine, dass man zur Begr�ndung der
(begrenzten) Schutzw�rdigkeit des fr�hen
Embryos einen grunds�tzlich anderen An-
satz w�hlen muss als den �ber das Postulat
absoluter Rechte, eines absoluten Werts oder
einer schlechthinnigen Unantastbarkeit des
Embryos. Der Status des Embryos hat seine
Grundlage nicht in irgendwelchen inh�ren-
ten Eigenschaften, sondern in den sozialen
Bedeutungsgehalten, die andere mit ihm
verbinden und die ihrerseits eng mit affek-
tiven Haltungen und projektiven Besetzun-
gen zusammenh�ngen. �hnlich wie der
Umgang mit menschlichen Leichnamen
sollte sich auch der Umgang mit dem fr�hen
menschlichen Embryo deshalb an einem
Prinzip der Piet�t orientieren. Bei allen
Verschiedenheiten haben menschliche Em-
bryonen und menschliche Leichname eine
wichtige Gemeinsamkeit: Sie sind selbst
keine Interessensubjekte und keine Tr�ger
eigenst�ndiger moralischer Rechte. Aber
kraft ihrer Zugeh�rigkeit zur Gattung
Mensch, ihrer „Genidentit�t“ mit dem zu-
k�nftigen bzw. vergangenen Menschen und
insbesondere ihrer (zunehmenden bzw. ab-
nehmenden) �hnlichkeit mit dem Men-
schen, der sie werden oder waren, sind sie
Tr�ger vielf�ltiger symbolischer Bedeutun-
gen. Ein Piet�tsprinzip wird diesen symbo-
lischen Gehalten und damit der Kulturab-
h�ngigkeit des Embryonenschutzes besser
gerecht als Prinzipien mit einem Anspruch
auf universale Geltung. Der Schutz des fr�-
hen Embryos ist eher Ausdruck kulturell
eingespielter Einstellungen und Denkweisen
als Ausdruck einer allgemeinverbindlichen
moralischen Verpflichtung.

Folgt man diesem Ansatz, ist der Em-
bryonenschutz dem Rang nach nicht in je-
dem Falle dem Rang anderer Werte, wie
Selbstbestimmung und F�rsorge, �berge-
ordnet. Auf der anderen Seite hat ein
Piet�tsprinzip aber auch einschr�nkende
Aspekte. Aus ihm folgt die Verpflichtung,
Verletzungen des Embryonenschutzes auf
ein Minimum zu beschr�nken. Sollte es
m�glich sein, auch bei Zellen und Geweben,
die aus embryonalen oder adulten Stamm-
zellen gez�chtet worden sind, die Absto-
ßungsreaktionen gegen Fremdgewebe beim
Empf�nger zu vermeiden oder zu minimie-
ren, besteht kein Anlass, sich auf die Me-
thode des therapeutischen Klonens einzu-
lassen und ein mit dem Empf�ngergewebe
von vornherein genetisch identisches Ge-
webe zu z�chten. Mit R�cksicht auf die
symbolischen Gehalte des Embryos sollten
deshalb die Potenziale anderer Verfahren
zur Gewinnung pluripotener Stammzellen
vorrangig zum therapeutischen Klonen ge-
kl�rt werden. M�glicherweise bestehen bei
Stammzellen aus somatischen Quellen –
etwa aus Nabelschnurblut – dieselben
Chancen einer Anpassung an das Immun-
system des Patienten, in den die aus den
Zellen entwickelten Gewebe �bertragen
werden sollen, wie bei Stammzellen aus
therapeutischem Klonen, auch wenn sie sich
m�glicherweise nicht in derselben unbe-
grenzten Weise vermehren lassen.

Insgesamt scheint es mir eine vern�nftige
Maxime, eine im Prinzip vertretbare und
w�nschenswerte Forschung nicht gerade
dort zu betreiben, wo sie auf starke kulturell
verankerte Vorbehalte trifft. Forschung und
Gesetzgebung sollten diese Vorbehalte re-
spektieren, auch um den Preis der Abwan-
derung einer gewissen Zahl ambitionierter
Forscher in L�nder mit weniger ausgepr�g-
ten Bedenken. Sollten sich bei den umstrit-
tenen Verfahren erste Erfolge abzeichnen,
die nicht durch andere, weniger umstrittene
Verfahren zu erreichen sind, w�rde sich die
Lage grundlegend �ndern. Ein Verzicht auf
die Anwendung und die Weiterentwicklung
der Verfahren mit R�cksicht auf symboli-
sche Gehalte – wie gegenw�rtig bei der
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Pr�implantationsdiagnostik – w�re dann
unvertretbar angesichts der Chancen kon-
kreter Hilfeleistung.

Steckt hierin ein Paradox? Kann man
ernsthaft empfehlen, ein Verfahren anzu-
wenden, sobald es zur Verf�gung steht, und
gleichzeitig die Zulassung der zu diesem
Verfahren f�hrenden Forschung verweigern?
Kann ein und dasselbe Rechtssystem (wie
gegenw�rtig Frankreich in Bezug auf die
Pr�implantationsdiagnostik) ohne Wider-
spruch die Anwendung eines noch in der
Entwicklung befindlichen Verfahrens aus-
dr�cklich erlauben und gleichzeitig die dazu
notwendige Forschung und Entwicklung
ausdr�cklich verbieten und damit die For-
schung implizit an andere L�nder delegie-
ren? Entgegen dem ersten Anschein ist diese
Strategie keineswegs paradox. Sie w�re nur
dann paradox, wenn man die Bedenken ge-
gen die Embryonenforschung in moralisch-
universalen und nicht in kulturellen Normen
begr�ndet sieht. Falls es sich beim Em-
bryonenschutz, wie ich vorschlagen m�chte,
nicht um eine moralische, sondern um eine
kulturelle Norm handelt, in der sich be-
stimmte kollektive Selbstbilder, Zielvorstel-
lungen und Lebensideale ausdr�cken, die
gar nicht den Anspruch erheben, f�r alle
verbindlich zu sein, l�st sich der Anschein
des Paradoxen auf. Es hat nichts moralisch
Bedenkliches, sich die Fr�chte von Unter-
nehmungen zunutze zu machen, die, ohne
im strengen Sinn moralisch bedenklich zu
sein, eigenen Lebensidealen widerstreiten.
Nur wenn andere moralische Normen ver-
letzen, sind sie berechtigterweise Gegen-
stand von Kritik und Tadel. Wenn andere
sich jedoch lediglich anders verhalten, als es
den eigenen kulturellen Normen entspricht,
sind Kritik und Tadel unangebracht. Sofern
die abweichenden kulturellen Normen der
anderen nicht ihrerseits moralische Normen
verletzen, kann man lediglich (m�glicher-
weise mit Bedauern) feststellen, dass sie
anderen Idealen nachleben und andere
Vorstellungen von einem gelungenen Um-
gang mit sich und ihresgleichen haben. Hier
ist ein Vergleich mit der Praxis der Organ-
transplantation hilfreich: Dass Deutschland

die Widerspruchsregelung bei der Organ-
entnahme nicht akzeptiert, bedeutet nicht,
dass es sie f�r moralisch bedenklich h�lt.
Aber nur dann, wenn es sie f�r moralisch
bedenklich hielte, m�sste es die Praxis der
Nutzung der in �sterreich nach der Wider-
spruchsregelung entnommenen Transplan-
tate ihrerseits f�r moralisch bedenklich
halten. Diese Schwierigkeit entf�llt jedoch,
wenn die Pr�ferenz f�r die geltende Rege-
lung als das aufgefasst wird, was sie ist: als
Ausdruck eines kulturellen Wollens und
nicht auch als Ausdruck eines f�r alle Ver-
bindlichkeit beanspruchenden Sollens.
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